
Stadt Bad Rappenau 
 

Niederschrift 

über die öffentliche  

Sitzung des Gemeinderates 

 

am Donnerstag, den 19.12.2019 - Beginn 17:00 Uhr, Ende 18:18 Uhr 

in Bad Rappenau, Rathaus, Kirchplatz 4, Sitzungssaal 
 

Anwesend sind: 
 

 
 

Vorsitzender 
Sebastian Frei  
 
 

Mitglieder 
Uwe Basler  
Volker Dörzbach  
Ulrich Feldmeyer  
Franz Fleck  
Gabriela Gabel  
Beate Gaugler anwesend ab 17:11 Uhr, TOP 1.9 ö 
Anja Hetke  
Jochen Hirschmann entschuldigt 
Sonja Hocher  
Bernd Hofmann  
Sven Hofmann  
Michael Jung  
Ralf Kälberer  
Ralf Kochendörfer  
Anne Silke Köhler  
Jan Kulka  
Reinhard Künzel  
Bertram Last  
Dr. med. Christian Matulla anwesend ab 17:55 Uhr, TOP 4ö 
Robin Müller anwesend ab 17:40 Uhr, TOP 4ö 
Lothar Niemann entschuldigt 
Alexandra Nunn-Seiwald  
Gordan Pendelic  
Wolfgang Rath entschuldigt 
Manfred Rein  
Timo Reinhardt  
Jutta Ries-Müller entschuldigt 
Klaus Ries-Müller  
Harald Scholz  
Dr. med. Lars Schubert anwesend ab 17:58 Uhr, TOP 4ö 
Anika Störner  
Gundi Störner  
Birgit Wacker  
Martin Wacker  



Rüdiger Winter  
 

 

Presse 
Falk-Stephane Dezort  
Eva Goldfuß-Siedl 
Ulrike Plapp-Schirmer 

 

 
 

Schriftführer 
Miriam Hartl  
 

 

Verwaltung 
Christian Bender Vertreter für Hochbauamtsleiter Haffelder 
Roland Deutschmann  
Wolfgang Franke  
Erich Haffelder entschuldigt 
Peter Kirchner  
Tanja Schulz  
Alexander Speer  
 
 

Gäste 
Lukas Appenzeller Verwaltungspraktikant geh. Dienst 
Lara Jeck anwesend bis 18:20 Uhr, TOP 4ö 
Luis Kreiter Verwaltungspraktikant geh. Dienst 
Felix Mann anwesend zu TOP 2.1 noe 
Marcel Mayer  
 
 
 

 
 

Nach Eröffnung der Verhandlung stellt der Vorsitzende fest, dass 

1. zu der Verhandlung durch Ladung vom 09.12.2019 ordnungsgemäß eingeladen worden 

ist; 

2. das Gremium beschlussfähig ist, weil mindestens 27 Mitglieder anwesend sind. 

 
Hierauf wird in die Beratung eingetreten und Folgendes beschlossen: 
 
Als Protokollpersonen werden die Stadträte Rüdiger Winter und Anika Störner benannt.  
 
 
 

,



 

Sitzung des Gemeinderates 

- öffentlich - 
 
 
 

Folgende 

Tagesordnung: 

wurde abgehandelt: 

 1. Mitteilungen und Verschiedenes  
   
 1.1. Annahme von Spenden  
   
 1.2. Fuß- und Radweg zwischen Knoten K2148 /  

Johann-Strauß-Straße und Waldstadion  
hier: Zuschussbescheid 

 

   
 1.3. Zustimmung zu überplanmäßigen Ausgaben  

hier: Eigenbetrieb Stadtentwässerung, Kläranlage Mühlbachtal 
Umbau und Erhaltungsmaßnahmen FA 2 

 

   
 1.4. Instandsetzung der Schlossmauer im Stadtteil Heinsheim  
   
 1.5. Parkplatz bei der Babstadter Straße in Bad Rappenau  
   
 1.6. Weihnachtsbaum im Stadtteil Bonfeld  
   
 1.7. Außenstellen des Landtatsamtes im Rathaus  
   
 1.8. Photovoltaikpotential 

hier: Gebäude der Stadt Bad Rappenau 
 

   
 1.9. Gefährdung der Kunststoff-Eisbahn durch Neujahrsfeuerwerk  
   
 1.10. Biogas aus Reststoffen von Naturstrom  
   
 1.11. Nur geringe Reduktion der Stromkosten durch LED-

Straßenlaternen 
 

   
 1.12. Errichtung großer Rutschenturm (Dalbenturm) im  

hinteren Kurparkbereich Bad Rappenau – Alternativen 
 

   
 1.13. Eislaufbahn in der Innenstadt  
   
 1.14. Mülltrennung in den Schulen  
   
 2. Anfragen der Bürger  
   
 2.1. Installation der Geschwindigkeitsmessanlagen (Blitzersäulen)  



   
 2.2. Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe an der  

Verbundschule Bad Rappenau 
 

   
 3. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlichen Sitzun-

gen des Gemeinderates und der beschließenden Ausschüsse 
 

   
 4. Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung und des 

Haushaltsplanes für das Rechnungsjahr 2020 sowie des  
Entwurfs des Wirtschaftsplanes des  
Eigenbetriebs „Stadtentwässerung Bad Rappenau''  
für das Wirtschaftsjahr 2020 

152/2019 

   
 5. Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften  

hier: Anpassung von Begrifflichkeiten auf das Neue  
Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) 

145/2019 

   
 6. Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Ortskern Bonfeld'' 

1. Erweiterung des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes 
2. Umnutzung und Umbau des ehemaligen  
Feuerwehrgerätehauses 

150/2019 

   
 

   
 1.)  Mitteilungen und Verschiedenes 

 
 
 
 
 
 

  Verteiler: 
20.1.1 E 
 

 
1.1.)  Annahme von Spenden 

 
Rechnungsamtsleiterin Schulz verweist auf § 78 Abs. 4 der GemO bezüglich der Annahmen 
von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen. Seit der letzten Gemeinderatssit-
zung sind der Stadt Bad Rappenau Spenden zugegangen, sie bittet den Gemeinderat darum, 
die Zustimmung der Annahme der genannten Spenden zu erteilen. Eine detaillierte Spenden-
liste ist den Beilagen zu diesem Protokoll beigefügt und insofern Bestandteil der Niederschrift. 
 
Ohne weitere Aussprache ergeht daraufhin folgender    
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt der Annahme der folgenden Spenden zu:  
 

Name des Spen-
ders 

Betrag Eingangsdatum Verwendungszweck 



Privatperson 150,00 € 22.11.2019 Kernzeitbetreuung 
Obergimpern 

Ein Ortsverband  

aus 
Bad Rappenau 
 

1.200,00 € 04.12.2019 Ferienprogramm "Schöne 

Ferienwochen" Jugend-
haus Bad Rappenau 

anonymer Spender 3.000,00 € 16.12.2019 Spende für bedürftige  
Bürger von Bad Rappenau 

anonymer Spender 400,00 € 16.12.2019 Vermittlung Spende Kin-

derhilfefond Kraichgau 

 
Einstimmig. 
 
 
 

 
  Verteiler: 

20.1.1 K 
50.1.1 K 
 

 
1.2.)  Fuß- und Radweg zwischen Knoten K2148 / Johann-Strauß-Straße und  

Waldstadion  
hier: Zuschussbescheid 

 
Der Vorsitzende informiert das Gremium, dass der Neubau des Fuß- und Radweges zwi-
schen Knoten K2148 / Johann-Strauß-Straße und Sportplatz vom Land mit 71.300 € gefördert 
wird. Der Förderbescheid vom RP Stuttgart ist Anfang Dezember 2019 bei der Verwaltung 
eingegangen.  
 
Beschluss: 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 

  Verteiler: 
20.1.1 E 
50.1.1 E 
 

 
1.3.)  Zustimmung zu überplanmäßigen Ausgaben  

hier: Eigenbetrieb Stadtentwässerung, Kläranlage Mühlbachtal Umbau  
und Erhaltungsmaßnahmen FA 2 

 
Der Vorsitzende teilt mit, dass es bei den Erhaltungs- und Umbaumaßnahmen bei der Kläran-
lage Mühlbachtal zu Mehrkosten von insgesamt brutto 145.000 € kam. Für diese Nach-
tragsangebotssumme ist eine Zustimmung des Gemeinderates erforderlich.  
 
Die Mehrkosten sind entstanden durch:  



 
1. Es wird ein zusätzliches Kabelleerrohrsystem zwischen dem Betriebsgebäude und der 

Brauchwasseranlage aufgrund der Belegung der bestehenden Leerrohre benötigt. Ein 
Kabeleinzug in bestehende Leerrohre wäre nur unter erschwertem Aufwand möglich 
und es wären die Kabelleerrohrreserven ausgeschöpft. Durch das zusätzliche Kabel-
leerrohrsystem werden zusätzlich Reserven für spätere/weitere Maßnahmen geschaf-
fen (insb. eine evtl. Kläranlagenerweiterung). 

2. Zum Betrieb für das Überschussschlammprovisorium ist ein Schieber zum Drosseln 
der Durchflussmenge erforderlich. 

3. Zur Erhöhung der Betriebssicherheit im Bereich der Brauchwasseranlage im Falle von 
möglichen Ausfällen elektronischer Bauteile sind weitere Formstücke und Armaturen 
erforderlich um einzelne Teile umgehen zu können. 

4. Die Lüftung des neuen Brauchwasseranlagencontainers erfolgt mittels elektronischer 
Lüftungsanlage. Es wird der Einbau eines Fensters als zusätzliche Lüftungsmöglich-
keit im Falle eines elektr. Defekts empfohlen.  

5. Der Umlaufbehälter der Vakuum-Ansauganlage war in verzinktem Stahl geplant. Auf-
grund von erforderlichen Schweißanschlüssen anstatt der ausgeschriebenen Flansch-
verbindungen muss der Behälter in Edelstahl ausgeführt werden. 

6. Im Zuge der Erneuerung der Überschussschlammleitung wurde ein Defekt an dem 
Anschlussschieber festgestellt. Der Schieber DN 200 musste ersetzt werden.  

 
Eine Aussprache hierüber findet nicht statt. Daraufhin ergeht folgender   
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt den überplanmäßigen Ausgaben i.H.v. 145.000 € für die Erhaltungs- 
und Umbaumaßnahmen FA 2 – Kläranlage Mühlbachtal (HHSt. 7906-900008.001) zu.  
 
Mehrheitlich.   
 
 
 

 
  Verteiler: 

50.1.1 E 
 

 
1.4.)  Instandsetzung der Schlossmauer im Stadtteil Heinsheim 

 
Stadträtin Gundi Störner bittet die Verwaltung bis zur nächsten Gemeinderatssitzung um ei-
nen Sachstandbericht bezüglich der Instandsetzung der Schlossmauer in Heinsheim.   
 
 
 

 
  Verteiler: 

30.1.1 E 
 

 
1.5.)  Parkplatz bei der Babstadter Straße in Bad Rappenau 

 
Stadträtin Gundi Störner regt an, den zusätzlichen Parkplatz zwischen dem China-Imbiss und 
der Bäckerei Müller auf der Babstadter Straße als Kurzzeitparkplatz auszuweisen, da dieser 
hauptsächlich als Dauerparkplatz genutzt wird.  
 



Der Vorsitzende sagt eine Überprüfung zu. 
 
 
 

 
  Verteiler: 

50.1.1 E 
 

 
1.6.)  Weihnachtsbaum im Stadtteil Bonfeld 

 
Stadtrat Kochendörfer bedankt sich bei den Mitarbeitern des Bauhofes dafür, dass der 
Christbaum im Stadtteil Bonfeld mittlerweile sehr schön geschmückt wurde.  
 
 
 

 
  Verteiler: 

OB E 
10.1.1 K 
 

 
1.7.)  Außenstellen des Landtatsamtes im Rathaus 

 
Stadtrat Hofmann bittet die Verwaltung zu prüfen, ob gewisse Ämter des Landratsamtes Heil-
bronn wie z.B. die Zulassungsstelle als Außenstelle des Landratsamtes nach Bad Rappenau 
geholt werden können. Damit würden sich viele Bürger den Fahrweg nach Heilbronn sparen 
können.  
 
Der Vorsitzende sagt einer Überprüfung zu.  
 
 
 
 

  Verteiler: 
40.1.1 E 
 

 
1.8.)  Photovoltaikpotential 

hier: Gebäude der Stadt Bad Rappenau 

 
Für die ÖDP-Fraktion stellt Stadtrat Klaus Ries-Müller folgende Anfrage:  
 

„In Bad Rappenau gibt es ca. 30 Gebäude, die noch keine Photovoltaik Anlage auf dem Dach 

haben. Wir haben dazu eine entsprechende Übersicht erstellt. Auch wenn da sicher einige 

Gebäude aus statischen Gründen ausscheiden, dürfte noch genügend Potential vorhanden 

sein, um einige Dächer zu vermieten. Dabei ist auch zu beachten, dass gerade bei starker 

Sonneneinstrahlung die PV-Module für Abkühlung sorgen, da sie rund 20% der Sonnenein-

strahlung direkt in Strom umsetzen! Es entstehen also nicht nur Mieteinnahmen, sondern 

auch weitere Vorteile.“ 
 
Stadträtin Störner merkt hierzu an, dass man in Heinsheim nicht die besten Erfahrungen mit 
Photovoltaikanlagen auf dem Dach der Sporthalle gemacht hat, da dieses nun undicht ist.  
 



Hochbauamtsleiter Speer stimmt Stadträtin Störner zu und teilt mit, dass es tatsächlich ein 
paar Baustellen gibt, wo nun Wasser durch das Dach eindringt, nach dem eine Photovoltaik-
anlage installiert wurde. Das Thema ist nicht ganz ohne und bringt auch Nachteile mit sich.  
 
Der Vorsitzende sichert Stadtrat Ries-Müller eine Überprüfung seiner Anliegen durch die 
Verwaltung zu.  
 
 
 

 
  Verteiler: 

10.1.2 E 
30.1.1 E 
 

 
1.9.)  Gefährdung der Kunststoff-Eisbahn durch Neujahrsfeuerwerk 

 

Für die ÖDP-Fraktion stellt Stadtrat Klaus Ries-Müller folgende Anfrage:  

 

„Wir fragen uns wie die Kunststoff-Eisbahn beim Neujahrsfeuerwerk geschützt wird. Kunst-

stoff brennt ja bekanntlich gut.  Wir würden befürworten, wenn man am Marktplatz generell 

Feuerwerkskörper verbietet. Das würde auch den Silvestermüll eindämmen. Gerade das 

Kopfsteinpflaster ist ja schwer zu reinigen.“ 
 
Der Vorsitzende sagt eine Überprüfung zu.    
 
 
 

 
  Verteiler: 

20.1.1 E 
 

 
1.10.)  Biogas aus Reststoffen von Naturstrom 

 
Für die ÖDP-Fraktion stellt Stadtrat Klaus Ries-Müller folgende Anfrage:  
 
„Bei der letzten Gasausschreibung hatten wir den Einsatz von Biogas diskutiert. Dafür gab es 
im Gemeinderat keine Mehrheit, u. a. da Biogas aus Mais-Monokulturen umstritten ist. Natur-
strom, ein großer Ökostromanbieter mit 300 000 Kunden bietet auch Biogas an- mit Biogas 
ausschließlich aus Rest- und Abfallstoffen (wie zum Beispiel Klärgas). Wir bitten dies, bei der 
nächsten Ausschreibung zu berücksichtigen.“ 
  
 
 
 

  Verteiler: 
50.1.1 E 
 

 
1.11.)  Nur geringe Reduktion der Stromkosten durch LED-Straßenlaternen 
 
Für die ÖDP-Fraktion stellt Stadtrat Klaus Ries-Müller folgende Anfrage:  
 



„Seit Jahren schwanken die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung zwischen 300 000.- und 
250 000.- Euro. Moderne LED-Lampen brauchen nach Herstellerangaben nur noch 20 % der 
Energie von alten Lampen (Quecksilber-Dampf-Lampen). Mit einem einfachen Dreisatz ge-
rechnet müssten wir damit auf Stromkosten von rund 70 000.- Euro kommen. Beispiel: 10 % 
mehr Wohngebiete, 10% Preiserhöhung:  
300 000.- Euro x 0,2 x 1,1 x 1,1 = 72 600.- Euro  
Deshalb die Frage: Wie viel Prozent der Lampen im Stadtgebiet sind bisher umgestellt?“ 
 
Der Vorsitzende teilt mit, dass die genaue Zahl der Lampen im Stadtgebiet nachgeliefert wird.  
 
 
 

 
  Verteiler: 

50.1.1 E 
 

 
1.12.)  Errichtung großer Rutschenturm (Dalbenturm) im hinteren Kurparkbereich 

Bad Rappenau – Alternativen 

 
Für die ÖDP-Fraktion stellt Stadtrat Klaus Ries-Müller folgende Anfrage:  
 
In der Januar Sitzung soll über einen Rutschenturm bzw. Dalbenturm entschieden werden. 
Wir möchten hier eine Alternative vorschlagen und bitten die Verwaltung dies zu prüfen. Ein 
Grund für den alternativen Vorschlag sind die Kosten von 400 000.- Euro. Wir denken, dass 
mit unserem Vorschlage der gleiche Effekt für deutlich weniger Geld zu erzielen ist Weiterhin 
wird bei unserem Vorschlag nur unwesentlich mehr Fläche verbraucht. Das „Treibgut“-
Klettergerüst kann dort bleiben wo es ist. Das Treibgut hat vor gut 10 Jahren 90 000.- Euro 
gekostet. Da sollte uns eine Renovierung auch mal 10 000 Euro Wert sein. So viel wird es 
unserer Meinung nach nicht kosten!  
Nun zu unserem Vorschlag:  
Im hinteren Kurpark haben wir ja bereits den 15 Meter hohen Lichtturm mit dem Salinensteg, 
der Kurpark und Salinenpark verbindet. Der Dalbenturm ist dabei nur unwesentlich höher (20 
Meter).  
Warum bringen wir nicht am diesem, schon bestehenden Turm einfach 2 Rutschen an.“  
 
Stadträtin Hetke regt an, den Dalbenturm lieber in Heinsheim am Neckar zu errichten und 
nicht in der Kernstadt, da Bad Rappenau etliche Spielplätze hat. Des Weiteren würde der 
Spielplatz beim Neckarsteig liegen und von vielen Radfahrern besucht werden können. Leider 
sind auf dem bestehenden Spielplatz die Spielgeräte veraltet und abgängig.  
 
Der Vorsitzende teilt hierzu mit, dass vor kurzem ein Spielplatzcheck stattgefunden hat. Nun 
werden die Spielplätze in der Kernstadt und in den Stadtteilen nach und nach abgearbeitet.     
 
 
 

 
  Verteiler: 

10.1.2 K 
 

 
1.13.)  Eislaufbahn in der Innenstadt 

 
Stadträtin Hocher möchte sich bei Frau Böhm bedanken, da sie ihr sehr schnell auf eine Fra-
ge bezüglich des Plastikabriebs der Kunsteisbahnfläche und dessen Entsorgung geantwortet 



hat. Der Plastikabrieb ist momentan noch hoch, da es sich um eine neue Bahn handelt. Der 
Plastikabrieb wird ordentlich entsorgt.  
    
 
 

 
  Verteiler: 

40.1.1 E 
 

 
1.14.)  Mülltrennung in den Schulen 

 
Stadträtin Gaugler teilt mit, dass sie in einer der letzten Gemeinderatssitzung angeregt hat, 
dass der Müll der Schulen ordentlich getrennt wird. Bislang ist noch keine Änderung eingetre-
ten. Auch der Müll der Schulen muss recycelt werden.  
 
Der Vorsitzende sagt eine Überprüfung durch die Verwaltung zu.  
 
 
 
 

   
 

 
 2.)  Anfragen der Bürger 
 
Im öffentlichen Teil dieser Gemeinderatssitzung waren bis zu 7 Bürgerinnen und Bürger an-
wesend.  
 
 
 
 

  Verteiler: 
30.1.1 E 
 

 
2.1.)  Installation der Geschwindigkeitsmessanlagen (Blitzersäulen) 

 
Ein Bürger fragt nach, wann die beschlossenen Blitzersäulen aufgestellt werden.  
 
Der Vorsitzende antwortet, dass es leider momentan Lieferschwierigkeiten gibt und daher die 
Installation voraussichtlich erst im Januar / Februar 2020 erfolgen kann. 
 
 
 
 

  Verteiler: 
10.1.3 K 
 

 
2.2.)  Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe an der Verbundschule Bad Rappenau 

 
Ein Bürger erkundigt sich nach dem aktuellen Sachstand bezüglich der Einrichtung einer 
gymnasialen Oberstufe an der Verbundschule Bad Rappenau.  
 



Der Vorsitzende teilt hierzu mit, dass der Antrag diesbezüglich vom Land abgewiesen wurde. 
Die Verwaltung befindet sich diesbezüglich immer noch im engen Austausch mit der Ver-
bundschule und dem Land. Der Antrag wird zur gegebener Zeit erneut gestellt werden, so-
bald sich die Voraussetzungen geändert haben. Die Verwaltung ist weiterhin an diesem The-
ma dran.   
   
 
 
 

  Verteiler: 
-/-  
 

 
 3.)  Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlichen Sitzungen des Gemeinde-

rates und der beschließenden Ausschüsse 

 
Die Schriftführerin gibt in Kurzform die nachfolgenden Beschlüsse aus den nicht öffentlichen 
Sitzungen des Gemeinderates und der beschließende Ausschüsse bekannt:  
 

- Gemeinderatssitzung am 21.11.2019 
- FVA-Sitzung am 12.12.2019 
- TA-Sitzung am 16.12.2019 

 
Die Zusammenstellung der nicht öffentlichen Beschlüsse ist den Beilagen zu diesem Protokoll 
beigefügt. Eine Aussprache hierüber findet nicht statt.  
 
 
 
 

  Verteiler: 
20.1.1 E 
 

 
 4.)  Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes  

für das Rechnungsjahr 2020 sowie des Entwurfs des Wirtschaftsplanes des  
Eigenbetriebs „Stadtentwässerung Bad Rappenau'' für das Wirtschaftsjahr 2020 

 
Zu diesem TOP ging den Mitgliedern des Gemeinderates die Vorlage Nr. 152/2019 zu. Be-
züglich des Sachverhalts wird auf diese Vorlage verwiesen, die Bestandteil des Protokolls ist.  
 
Zur Einbringung des Entwurfs des Haushaltsplanes 2018 macht der Vorsitzende folgende 
einleitende Ausführung:  
 
„Meine sehr geehrten Damen und Herren,  
 
heute bringen wir den Haushalt der Stadt Bad Rappenau für das Jahr 2020 ein. Es ist der 
erste Haushalt, der dem neuen kommunalen Haushaltsrecht unterliegt und somit, wenn man 
so will, auch eine Zäsur.  
Bevor ich aber näher auf unseren Haushaltsentwurf eingehe, möchte ich den Blick zunächst 
auf die derzeitigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen lenken. Denn 
eines ist klar: Auch die Finanzen der Stadt Bad Rappenau hängen am Ende von diesen 
Rahmenbedingungen ab.  
 
Wo stehen wir also?  
An dieser Stelle könnte ich Ihnen mit Blick auf das kommende Jahr ein äußerst düsteres Bild 



zeichnen. Ich könnte Ihnen darstellen, dass die deutsche Wirtschaft in eine massive Krise 
geraten werde, allen voran die Automobilindustrie und dass dies tiefe Einschnitte auch und 
gerade in unserer Region zur Folge haben werde. Ich könnte Ihnen sagen, dass dies einen 
deutlichen Verlust an Finanzkraft in den öffentlichen Haushalten zur Folge haben und es auch 
in Bad Rappenau zu einem Wegbrechen unserer finanziellen Möglichkeiten führen werde. All 
das könnte ich hier und heute betonen. Und ich befände mich damit in guter Gesellschaft. 
Landauf landab liest und hört man derweilen Warnungen vor negativen, ja teilweise gar vor 
katastrophalen Zuständen. Für die einen sind die unzweifelhaft stattfindenden Klimaverände-
rungen der Grund für solche Ängste, andere wiederum sehen gerade in den derzeitigen Be-
mühungen um eine Begrenzung dieser Veränderungen Gefahren für unsere Wirtschaft und 
damit für unseren Wohlstand. Was läge also näher, als in diesen Abgesang auf unser wirt-
schaftliches Wohlergehen mit einzustimmen.  
 
Für mich macht dies jedoch keinen Sinn. Im Gegensteil: Ich empfinde das verbreitete, häufig 
angsterfüllte Klagen als befremdlich. Es entsteht der Eindruck, als ob wir in schlechten Zeiten 
darüber klagen, dass die Zeiten schlecht sind und in guten Zeiten darüber, dass die Zeiten 
wieder schlecht werden. Nein, ich werde in diese allgemeine Tonlage heute bewusst nicht mit 
einstimmen. Nicht weil ich die Augen vor tatsächlich bestehenden Problemen verschließe 
oder weil ich diese nicht kennen würde. Ich  
möchte für meinen Teil heute wieder, wie im letzten Jahr, bewusst einen Kontrapunkt setzen 
und einer Geisteshaltung das Wort reden, die hierzulande viel zu selten praktiziert wird: Ich 
spreche - wieder - vom Optimismus.  
 
Selbstverständlich stehen wir im kommenden Jahr vor großen Herausforderungen. Die wirt-
schaftliche Lage trübt sich zusehends ein und dies spüren wir auch in unserer Region. Es 
handelt sich dabei jedoch um eine völlig natürliche konjunkturelle Bewegung, die wir schlicht 
aufgrund der zurückliegenden, lange andauernden Aufwärtsphase nicht mehr gewohnt sind. 
Und dabei ist für mich auch klar: Unsere Chancen überwiegen die Risiken bei Weitem. So 
stellen wir nach wie vor eine sehr hohe Zahl an Beschäftigten fest, die für eine stabile private 
Binnennachfrage sorgen. Auch die öffentliche Hand trägt mit erheblichen Investitionen zu 
stabilen Einkünften in vielen Bereichen unserer Wirtschaft bei. Die Baukonjunktur ist bei-
spielsweise nach wie vor stark und die Betriebe gut ausgelastet. Und selbst wenn wir nun-
mehr eine konjunkturelle Schwächephase durchleben, so bedeutet dies bei Weitem nicht den 
Untergang des Abendlandes. Wir werden uns dieser Situation schlicht anpassen, so wie wir 
es schon häufig getan haben. Es gibt also keinen Grund für Untergangsszenarien. Es bedarf 
vielmehr eines der objektiven Sachlage angemessenen Verhaltens. Dies gilt für die Bundes-
republik insgesamt, aber natürlich auch für unsere Stadt.  
 
Und damit wären wir beim städtischen Haushalt für das Jahr 2020. Wie bereits erwähnt, ha-
ben sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eingetrübt und dies führt dazu, dass sich 
die öffentlichen Einnahmen nicht mehr so positiv entwickeln, wie sie dies in den zurücklie-
genden Jahren der Fall war. Gleichzeitig sind wir im Rahmen des sog. Finanzausgleichs auf-
grund unserer Stärke in den relevanten Vorjahren zu höheren Abgaben verpflichtet. Dies führt 
zu steigenden Ausgaben bei gleichzeitig sinkenden Einnahmen. Im Jahr 2020 hat allein die-
ser Effekt eine Verschlechterung ggü. den vorherigen Planungen in Höhe von ca. 1,3 Mio. 
EUR im Ergebnishaushalt zur Folge. Hinzu kommen deutlich steigende Personalausgaben. 
Und zu guter Letzt stellt uns die Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht vor 
weitere Herausforderungen. Demzufolge hatten wir den ersten doppischen Haushalt der 
Stadt Bad Rappenau unter schwierigen Vorzeichen zu fertigen.  
 
Das Resultat kann sich aber sehen lassen. Es zeigt sich, dass die Finanzen der Stadt Bad 
Rappenau geordnet sind, sodass wir Ihnen heute einen soliden Haushaltsentwurf vorlegen 
können. Nach wie vor planen wir hohe Investitionen in unsere städtische Infrastruktur. Eine 
Auswahl der größeren Projekte werde ich Ihnen sogleich darstellen. Diese hohen Investitio-
nen können wir innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung allesamt ohne die Aufnahme von 



Krediten darstellen. Der Grund hierfür liegt in einem derzeitigen Zahlungsmittelbestand in 
Höhe von ca. 12 Mio. EUR.  
 
Im Ergebnishaushalt, in welchem nunmehr erstmalig Abschreibungen auf öffentliche Vermö-
genswerte finanziert werden müssen, schließt der Ihnen vorliegende Haushaltsentwurf mit 
einem Verlust von 739.000 EUR. Dies ist einerseits den beschriebenen Effekten im Finanz-
ausgleich, andererseits jedoch dem Umstand geschuldet, dass wir bei der Erstellung des 
Haushaltes mangels zurückliegender Erfahrungswerte vorsichtig planen. So wurden bei-
spielsweise keinerlei außerordentlichen Erträge eingeplant, wobei wir durchaus beabsichti-
gen, solche in erheblichem Umfang, insbesondere durch die Vermarktung von Baugrundstü-
cken zu erzielen. Der im Jahr 2020 folgende Haushaltsvollzug wird demnach sicherlich noch 
Änderungen mit sich bringen. Dies wird sodann im Rahmen der ersten Jahresrechnung eine 
genauere Betrachtung ermöglichen, wobei insoweit ein Haushaltsausgleich als durchaus 
möglich erscheint. Dies gilt umso mehr, als allein die vom Landkreis Heilbronn kürzlich be-
schlossene Senkung der Kreisumlage um einen weiteren Prozentpunkt zu einer Verbesse-
rung des Ergebnishaushalts um ca. 300.000 EUR führen wird. Die diesbezügliche Information 
lag im Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsentwurfes noch nicht vor und konnte somit bis-
her nicht verarbeitet werden. Dies wird im Rahmen der Änderungsliste geschehen.  
 
Darüber hinaus möchte ich auf Folgendes hinweisen: Zwar belaufen sich die geplanten Inves-
titionsausgaben im Jahr 2020 auf die hohe Summe von ca. 19 Mio. EUR. Es handelt sich 
dabei jedoch um eine realistischere Größenordnung, als dies in den zurückliegenden Jahren 
der Fall war, in denen die geplanten Projekte aufgrund des Bestehens von erheblichen Haus-
haltsausgabenresten zu einem großen Teil nicht abgearbeitet werden konnten. Insofern ge-
lingt uns mit diesem Haushaltsentwurf, so jedenfalls meine Hoffnung, eine Abkehr von den 
bisherigen, viel zu weitgehenden Planansätzen.  
 
Und nun möchte ich mit Blick auf die geplanten Projekte einige Bereiche herausstellen:  
 
Kinderbetreuung und Schulen:  
Der Neubau des Kindergartens St. Anna im Baugebiet Kandel schlägt im Jahr 2020 noch 
einmal mit 2 Mio EUR zu Buche. Das Projekt wird im Frühsommer abgeschlossen sein, so-
dass ab Mai 2020 die entsprechenden Betreuungsplätze zur Verfügung stehen. Auch in den 
konfessionellen Kindergärten werden wir unseren finanziellen Beitrag zu dort erforderlichen 
Investitionen leisten, im Haushaltsjahr 2020 mit 400.000 EUR. Hierdurch soll neben diversen 
anderen Maßnahmen im gesamten Stadtgebiet beispielsweise die Sanierung der Wasch- und 
Toilettenräume im ev. Kindergarten Friedensstraße ermöglicht werden.  
Auch im Bereich Schulen möchten wir im Jahr 2020 wieder erhebliche Mittel investieren. Für 
die derzeit laufende Generalsanierung der Grundschule Bonfeld sind weitere 1,8 Mio. EUR 
eingeplant. Aber auch an der Grundschule Grombach werden im kommenden Jahr umfang-
reiche Sanierungsarbeiten in einem Umfang von 450.000 EUR sowie ein Anbau an die Kern-
zeitbetreuung stattfinden. Die insoweit benötigten Gelder wurden ebenso in den Haushalts-
entwurf eingestellt, wie solche für die Planung der Generalsanierung der Grundschule 
Obergimpern, die im Folgejahr umgesetzt werden soll. Hier ist aufgrund des voraussichtlichen 
Umfangs des Projekts im kommenden Jahr noch eine weitergehende kommunalpolitische 
Willensbildung notwendig. An der Grundschule Bad Rappenau wird es im Jahr 2020 ebenfalls 
Investitionsarbeiten geben, nämlich unter anderem durch die Sanierung der Wasch- und Toi-
lettenräume und für eine Überdachung des Weges zwischen Neu- zu Altbau.  
 
Breitbandausbau  
Im Haushaltsentwurf sind umfangreiche Mittel für den Ausbau schneller Internetverbindungen 
insbesondere in unserem Teilort Wollenberg aber auch für die Schulen, Kliniken und Gewer-
begebiete vorgesehen. Die  
diesbezüglichen Kosten belaufen sich im Jahr 2020 auf ca. 1,45 Mio. EUR, wobei wir insofern 
mit einer Förderung durch Landes – und Bundeszuschüsse in Höhe von 90 % rechnen.  



 
Aussichts- und Rutschenturm  
Ein besonderes Projekt planen wir zur Aufwertung unseres Kurparks. Hierdurch möchten wir 
mehr als zehn Jahre nach der Landesgartenschau neue Impulse setzen, um unsere Attraktivi-
tät als Freizeit- und Naherholungsstandort zu sichern und auszubauen. Wir beabsichtigen 
daher, mittels der im Haushaltsentwurf eingeplanten 400.000 EUR einen circa 20 m hohen 
Aussichts- und Rutschenturm zu verwirklichen, um für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
eine neue Attraktion im Kurpark zu schaffen. Ergänzt werden soll dieser Turm durch ein ge-
räumiges Picknickareal, an dem sich aufgrund hoher Aufenthaltsqualität Bürger und Besucher 
Bad Rappenaus treffen.  
 
Verbindungsrampe  
Im Jahr 2020 möchten wir darüber hinaus mit der Verwirklichung eines seit Jahren in der Dis-
kussion befindlichen verkehrspolitischen Projekts beginnen. Hierbei geht es um die Anbin-
dung der K2120 an die L530 also um die Anbindung des Verkehrs von Bonfeld kommend an 
die Umgehungsstraße Bad Rappenaus. Ziel ist es, den Richtung Einkaufsmärkte in der Raiff-
eisenstraße stattfindenden Verkehr in der Schwaigerner Straße aber auch im Bereich des 
Kreisverkehrs deutlich zu reduzieren. Nachdem sich nunmehr die bauplanungsrechtlichen 
Erfordernisse auf der Zielgeraden befinden und auch der Landkreis Heilbronn das Projekt in 
seinem Haushalt für das Jahr 2020 vorgesehen hat, rückt die Realisierung in greifbare Nähe.  
 
Hochwasserschutz Babstadt  
Beim Thema Hochwasserschutz für die Ortslage Babstadt sind wir im Jahr 2019 einen guten 
Schritt vorangekommen. Die Grundstücksverhandlungen wurden erfolgreich abgeschlossen 
und die Stadt hat mittlerweile die benötigten Grundstücke zu Eigentum erworben. Vor diesem 
Hintergrund beabsichtigen wir, mit der Verwirklichung des Projekts im Jahr 2020 zu beginnen. 
Die entsprechenden Beschlüsse wurden im Gemeinderat bereits gefasst. Im Haushaltsent-
wurf, den wir  
Ihnen heute vorlegen, finden sich insoweit Mittel in Höhe von 500.000 € für das kommende 
Jahr.  
 
Multifunktionsspielfeld  
Im Frühjahr diesen Jahres fand unsere erste Jugendversammlung statt. Bei diesem Treffen 
zwischen Jugendlichen und der Stadtverwaltung konnten im Rahmen eines offenen Aus-
tausch die Anregungen der Jugendlichen aufgenommen werden. Hierbei trat – wie auch 
durch diverse Zuschriften - der Wunsch zu Tage, im Bereich des Waldstadions in der Kern-
stadt verbesserte Aufenthalts und Sportmöglichkeiten zu schaffen. Diesem Wunsch möchten 
wir durch die beabsichtigte Errichtung eines Multifunktionsspielfeldes im Bereich des Wald-
stadions (ähnlich dem Bestehenden in Zimmerhof) samt jugendgerechten Aufenthalts- und 
Sitzgelegenheiten Rechnung tragen. Hierfür haben wir im Haushalt entsprechende Mittel ein-
gestellt. Neben der Herstellung eines solchen Multifunktionsspielfeldes soll das sog. „Trai-
ningsfeld Nord“ mithilfe dieser Mittel instand gesetzt werden, sodass es zum Bolzen aber 
auch für Vereinsnutzungen zur Verfügung steht.  
 
Vereinsförderung  
Stichwort Vereine: Eine Besonderheit weist unser Haushaltsentwurf im Bereich der Vereins-
förderung auf. Hierfür ist die beachtliche Summe von 395.000 EUR vorgesehen. Hiermit 
möchten wir bei der Verwirklichung diverse Vereinsprojekte helfen. Es handelt sich unter an-
derem um die Förderung der DLRG Ortsgruppe bei der Errichtung eines neuen Standorts in 
Heinsheim sowie um die Unterstützung des Fanfarenzugs bei dem Vorhaben, ein neues Ver-
einsheim zu errichten. Darüber hinaus ist beabsichtigt, den TSV Heinsheim, den TSV 
Obergimpern und den VfB Bad Rappenau bei der Finanzierung verschiedener Baumaßnah-
men zu unterstützen.  
 
Neubaugebiete  



Wohnraum ist derzeit ein knappes Gut. Nicht nur aber auch in Bad Rappenau. Um insofern 
Abhilfe zu schaffen, beabsichtigen wir, auch im Jahr 2020 Neubaugebiete zu erschließen. 
Nach den Gebieten Waldäcker in Babstadt, Kobach in Grombach und Kandel in der Kernstadt 
möchten wir nunmehr mit der Erschließung der Neubaugebiete Neckarblick in Heinsheim so-
wie Halmesäcker in Fürfeld beginnen und haben hierfür 180.000 EUR bzw. 800.000 EUR in 
den Haushaltsentwurf eingestellt.  
 
Meine Damen und Herren, die von der Stadtverwaltung geplanten und in den Haushaltsplan-
entwurf eingestellten Maßnahmen gehen selbstverständlich weit über die soeben genannten 
Vorhaben hinaus und dienen allesamt der Verbesserung der Lebensqualität unserer Mitbür-
gerinnen und Mitbürger. So wird selbstverständlich auch in den Erhalt und den Ausbau von 
Straßen und Fußwegen sowie in Fahrradwege und insgesamt in die öffentliche Infrastruktur 
investiert, wie beispielsweise durch die Herstellung eines neuen Rad- und Fußweges von der 
Siegelsbacher Straße zum Waldstadion. Darüber hinaus beabsichtigen wir auch die Anschaf-
fung diverser Gerätschaften bei unserer Freiwilligen Feuerwehr sowie im Bauhof. Dort möch-
ten wir insbesondere eine Kehrmaschine beschaffen, um den Pflegezustand in der Kernstadt 
und in den Teilorten weiter zu verbessern.  
 
Ich bedanke mich ausdrücklich bei allen, die an der Aufstellung dieses Haushaltsentwurfs und 
natürlich an der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht mitgewirkt haben. Ins-
besondere natürlich bei Frau Schulz und ihrem Team aus dem Rechnungsamt. Mein Dank 
geht darüber hinaus an alle Bediensteten der Stadtverwaltung für die im bald auslaufenden 
Haushaltsjahr 2019 geleistete Arbeit und natürlich an unsere freiwillige Feuerwehr für ihren 
unermüdlichen Einsatz im Dienste unserer Sicherheit.  
 
Frau Schulz wird Ihnen nun die Einzelheiten unseres Haushaltsentwurfs darstellen.  
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.“ 
 
Anschließend bringt Rechnungsamtsleiterin Schulz den Haushaltsplanentwurf 2020 in den 
Gemeinderat anhand einer Power-Point-Präsentation ein. Die Power-Point-Präsentation ist 
den Beilagen zu diesem Protokoll beigefügt und insofern Bestandteil der Niederschrift. Ihre 
Rede ist nachstehend im vollen Wortlaut wiedergegeben: 
 
„Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
 
Nun ist es soweit, wir bringen unseren ersten doppischen Haushaltsplan ein. Wir sagen der 
Kameralistik mit dem altbewährten Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ade. Künftig heißt 
es Ergebnishaushalt mit seinen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen und Finanzhaus-
halt mit Ein- und Auszahlungen und investiven Maßnahmen.  
 
Das Rechnungsamt befasst sich schon seit Jahren mit der Umstellung auf das Neue Kom-
munale Haushalts- und Rechnungswesen, kurz: NKHR, immerhin gab es schon unter mei-
nem Vorgänger mehrere Anläufe zur vorzeitigen Umstellung. Mit dem endgültigen Umstel-
lungsbeschluss des Gemeinderats am 23.11.2017 gab es kein Zurück mehr. Unser NKHR-
Flaggschiff hat also die Segel in den Wind gestemmt und besonders in den vergangenen 12 
Monaten extrem an Geschwindigkeit zugelegt, um Ihnen heute unseren ersten Haushaltsplan 
nach neuem Recht vorzulegen und auch die Verwaltung insgesamt für die Umstellung fit zu 
machen. Deshalb gilt mein Dank zu aller erst meinem großartigen Team im Rechnungsamt. 
Allen voran Lara Jeck, die erst im März zu uns gestoßen ist und sich unglaublich schnell in 
unsere Strukturen eingearbeitet hat. Mit großer Motivation hat sie mitgeholfen die Haushalts-
struktur zu erarbeiten, die Anlagenbuchhaltung aufzubauen und die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter auf die Bewirtschaftung vorzubereiten. Ohne unseren Finanz+-Spezialisten Sven 
Ihrig wäre die technische Umstellung auf das neue Finanzwesensystem nicht vorstellbar ge-
wesen. Viele strategisch-technische Überlegungen zum Haushalts- und Budgetaufbau stam-
men von ihm. Einen besseren Stellvertreter als Markus Fleck kann und will ich mir gar nicht 



vorstellen. Aus seiner Feder stammt insbesondere der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs. Ich 
bin unglaublich stolz auf alle meine 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vielen Dank an jeden 
Einzelnen von Ihnen, auch wenn sie nicht direkt am Umstellungsprozess beteiligt waren. 
Danke auch an die Auszubildenden, die uns zuletzt sehr unterstützt haben. Und auch Michael 
Grubbe mit seinem IuK-Team vielen herzlichen Dank. Letztes Wochenende haben sie für die 
gesamte Verwaltung eine neue EDV-Landschaft ausgerollt und haben uns extra einen Ar-
beitsplatz eingerichtet, damit wir ungestört weiterarbeiten konnten. Zu allerletzt auch vielen 
Dank Sie Herr Oberbürgermeister Frei und an meine Amtsleiterkollegen und deren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, die an der Haushaltsplanung beteiligt waren.  
 
Kommen wir aber nun zum Ergebnis unserer gemeinsamen Arbeit:  
 
Der Ergebnishaushalt ersetzt den bisherigen Verwaltungshaushalt und schließt mit ordentli-
chen Erträgen von 55.114.800 € und ordentlichen Aufwendungen von 55.854.400 € ab. Das 
bedeutet, dass uns im ordentlichen Ergebnis 739.600 € fehlen.  

 
Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Zahlen des Haushaltsplans 2019 mit der höchsten je 
eingeplanten Zuführungsrate von fast 4,4 Mio. €. Also warum haben wir jetzt ein negatives 
Ergebnis?  
 
Neu ist, dass die Abschreibungen kein durchlaufender Posten mehr darstellen, sondern voll 
ergebniswirksam sind. Jede Kommune muss ihr gesamtes städtisches Vermögen im Rahmen 
der Eröffnungsbilanz bewerten. Die daraus resultierenden Abschreibungen sind vollumfäng-
lich zu erwirtschaften. Im Haushaltsplanentwurf 2020 sind dies fast 4,7 Mio. €. Saldiert um die 
Auflösungen sprechen wir von 3,3 Mio. €, die es zusätzlich im laufenden Betrieb zu erwirt-
schaften gilt. Die Abschreibungsbeträge basieren noch auf dem kameralen Anlagenbestand 
2018, d. h. die Investitionen von 2019 sind noch gar nicht berücksichtigt, ebenso die Investit i-
onen von 2020. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass die Mittel für Investitionen nicht so 
abfließen wie geplant, weshalb eine Hochrechnung hier schwierig ist. Wir werden aber künftig 
mit noch höheren Abschreibungsbeträgen kalkulieren müssen.  
 
Neben den Abschreibungen belasten steigende Personalaufwendungen und der im Mai 2020 
in Betrieb gehende Kindergarten St. Anna im Kandel den Ergebnishaushalt 2020. Aufgrund 
der höheren Steuerkraftsumme steigen Kreis- und FAG-Umlage und die Schlüsselzuweisun-
gen sinken. Der FAG bringt uns im Vergleich zum Vorjahr 1,27 Mio. € weniger ein und das 
obwohl der Kreisumlagehebesatz im Haushaltsplanentwurf um einen Prozentpunkt niedriger 
angesetzt wurde.  
 
Diese Effekte führen also dazu, dass die Stadt Bad Rappenau das mit dem NKHR gesteckte 
Ziel, den Ressourcenverbrauch durch entsprechendes Ressourcenaufkommen zu ersetzen, 
nicht nachkommen kann.  
 
Der Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts entspricht der bisherigen 

kameralen Zuführungsrate. Hier haben wir ein positives Ergebnis von fast 1,7 Mio. €. Nach 
altem Recht hätten wir also einen genehmigungsfähigen Haushalt, nach neuem Recht nicht.  
 
Der Trend der extrem hohen Investitionen setzt sich auch für 2020 fort: Insgesamt sind 19,1 
Mio. € eingeplant. Es bleibt abzuwarten, was dann auch tatsächlich umgesetzt werden kann. 
Die Erfahrung der vergangenen Jahre war regelmäßig, dass bei Weitem nicht alle geplanten 
Investitionen verwirklicht werden konnten und hohen Haushaltsreste gebildet wurden. Diese 
wurden nun zum Großteil wieder eingeplant. Fakt ist, dass die Probleme die Gleichen geblie-
ben sind, nämlich dass wir uns zu viel vornehmen, um jedem im Rahmen des Haushaltsplans 
gerecht zu werden. Ich bin der Meinung, dass dies auch anders vermittelbar wäre.  
 
Erfreulich ist, dass wir keine Kreditaufnahmen einplanen mussten. Wir finanzieren unseren 



Haushalt letztendlich über unsere liquiden Mittel, was sich in der Änderung des Finanzie-
rungsmittelbestands ausdrückt. Dieser reduziert sich um 6,1 Mio. €. Wir gehen von einer 

voraussichtlichen Liquidität zum Jahresbeginn 2020 von ca. 12,0 Mio. € aus.  
 
Schauen wir aber nochmal auf die Ertragssituation im Ergebnishaushalt:  
 
Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind 27,6 Mio. € eingeplant. Die Realsteuern lie-

gen in etwa auf Vorjahresniveau. Bei der Gewerbesteuer halten wir 7,0 Mio. € als realistisch. 
Die Vergnügungssteuer reduziert sich allerdings aufgrund der neuen Gesetzeslage im Lan-
desglückspielgesetz bereits deutlich und liegt um 300 T€ unter dem Ansatz von 2019. Da die 
gesamtwirtschaftlichen Prognosen etwas abgeschwächt wurden liegt der Gemeindeanteil an 
der Einkommenssteuer mit 13,6 Mio. € ebenfalls etwas unter dem Ansatz des Vorjahres.  
 
An Zuweisungen und Zuwendungen werden 18,5 Mio. € erwartet. Die Schlüsselzuweisun-

gen reduzieren sich aufgrund der gestiegenen Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr um über 
700 T€. Die immer noch hohen Steuer- und Finanzzuweisungen zeigen uns, wie abhängig wir 
von den gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen sind. Die anderen Ertragspositionen, wie Be-
nutzungsgebühren, Mieten und Pachten und Kostenerstattungen sind deutlich niedriger. Bei 
den sonstigen ordentlichen Erträgen sind sogar Einmaleffekte enthalten. So erhalten wir eine 
Steuererstattung vom Finanzamt von 390 T€ und von der KuK sind 475 T€ aus dem Aufleben 
von Besserungsscheinen eingeplant. Ohne diese Beträge wäre unser Fehlbetrag in 2020 
deutlich höher.  
 
Wir werden langfristig nicht umhin kommen unsere Ertragsseite weiter zu steigern, um den 
Haushalt auszugleichen. Dieses Jahr haben wir mit der Neukalkulation der Bestattungs- und 
Grabnutzungsgebühren und den Verwaltungsgebühren schon einen Schritt in die richtige 
Richtung gemacht. Bis Mitte nächsten Jahres wollen wir die Kurtaxe und den Fremdenver-
kehrsbeitrag neu kalkulieren. Eine Anpassung der Steuern steht uns noch nicht bevor, aber 
wir müssen unsere Ertragssituation im Blick behalten, denn die Entwicklung der Ausgaben 
steigt wie in den Vorjahren weiter an:  
 
Wie schon erwähnt steigen die Personalaufwendungen auf 14,1 Mio. €, 2019 waren es 

noch 13,5 Mio. €. Zum Großteil ist dies den geplanten Tarif- und Besoldungserhöhungen ge-
schuldet, aber auch Stellenmehrungen insbesondere in der Verwaltung und im Bereich der 
Kinderbetreuung tragen dazu bei.  
 
Für die Unterhaltung unserer Infrastruktur stehen 8,8 Mio. € bereit. Aufgrund des negati-

ven Ergebnisses, aber auch weil in den letzten zwei Jahren der Gebäudeunterhaltungsetat 
nicht ausgeschöpft werden konnte, wurde dieser wieder auf 800 T€ gekürzt.  
 
Der größte Kostenblock sind die Transferaufwendungen mit 24,4 Mio. €, der fast vollkom-

men fremd bestimmt ist. Fast 8,3 Mio. € davon sind Zuschüsse an Dritte, 1,0 Mio. € mehr als 
im Vorjahr. Dabei sind die größten Nutznießer unserer Zuweisungen die konfessionellen und 
freien Kindergartenträger mit 4,2 Mio. €, die KuK mit 1,9 Mio. € und die BTB mit 900 T€. Mit 
dem Ausbau der Kinderbetreuung insbesondere in der Kernstadt fallen allein 800 T€ mehr an. 
Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich aufgrund der gestiegenen Steuerkraft um über 600 
T€ auf über 6,8 Mio. €. Ab 2020 gibt es keine erhöhte Gewerbesteuerumlage mehr zur Finan-
zierung des Fonds „Deutsche Einheit“ und der „fortlaufenden Lasten wegen der deutschen 
Einheit“. Die Gewerbesteuerumlage liegt mit knapp 645 T€ um 518 T€ unter dem Vorjahr. Die 
Kreisumlage steigt um 500 T€ auf fast 8,7 Mio. € und das obwohl bereits eine Reduzierung 
des Kreisumlagehebesatzes um einen Prozentpunkt eingeplant war. In der Kreistagssitzung 
in Bad Rappenau Montag vor einer Woche wurde nunmehr eine Absenkung von 2 Prozent-
punkten beschlossen. Dies wird uns nochmal rund 300 T€ bringen. Diese Reduzierung sollte 
aber auch voll im Ergebnishaushalt ankommen und nicht durch andere Dinge, die noch auf 
die Änderungsliste kommen wieder aufgezehrt werden.  



 
Um die Aufwandsseite zu entlasten und nicht noch einen höheren Verlust im Ergebnishaus-
halt auszuweisen, wurde bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ein globaler Min-

deraufwand von 352 T€ eingeplant. Diesen Betrag müssen die Fachämter im Rahmen der 
Mittelbewirtschaftung schwitzen.  
 
Die Ertragsseite kann durch Erhöhung der Steuern und Gebühren nicht ins unermessliche 
gesteigert werden. Wir müssen, um künftig den Vorschriften des NKHR gerecht zu werden 
auch auf der Ausgabenseite die Daumenschrauben anlegen. Pflicht geht vor Kür.  
 
Kommen wir nun zum Finanzhaushalt mit seinen Investitionen:  
 
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf stattliche 19,1 Mio. €. Die 

Ausgaben für Baumaßnahmen bleiben rekordverdächtig hoch und liegen bei 11,3 Mio. € (Vor-
jahr: 11,2 Mio. €). Für den Vermögenserwerb sind fast 5,0 Mio. € eingeplant. Davon s ind 2,7 
Mio. € für den Erwerb von Grundstücken. Für Investitionszuschüsse an Dritte sind 2,8 Mio. € 
vorgesehen. Letztes Jahr waren hier nur 375 T€ veranschlagt.  
 
Für 2020 haben wir uns folgende Investitionsschwerpunkte gesetzt:  
 
Schulen: hier investieren wir insgesamt über 3,5 Mio. €.  

Davon entfallen auf die zweitgrößte Baumaßnahme, die Erweiterung und Generalsanierung 
der Grundschule Bonfeld 1,8 Mio. €. Die vom Gemeinderat genehmigten Gesamtkosten 
belaufen sich auf 3,1 Mio. €. Die ursprünglich nicht vorgesehene Erneuerung des Schulhofs 
kostet zusätzlich 120 T€. Dieser Kostenerhöhung muss der Gemeinderat allerdings noch zu-
stimmen. Die Grundschule Grombach wird für 600 T€, wovon 450 T€ in 2020 anfallen, sa-

niert und das Dachgeschoss für ein Lehrer- und Elternsprechzimmer und einen Lagerraum 
ausgebaut. Für Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule Bad Rappenau werden 200 

T€ benötigt. Nächstes Jahr haben wir 150 T€ für die Planung der Generalsanierung der 
Grundschule Obergimpern vorgesehen. In der MIP ist die Maßnahmen mit insgesamt 5,0 
Mio. € veranschlagt. Die Umsetzung soll 2021/2022 erfolgen. Die Umsetzung des von der 
Bundesregierung beschlossenen Digitalpakts Schule ist für alle Rappenauer Schulen zent-

ral mit 250 T€ im ersten Schritt eingeplant.  
 
Kindergärten: hier investieren wir insgesamt über 2,9 Mio. €.  
Für Investitionsmaßnahmen verschiedener konfessioneller Kindergartenträger ist ein Zu-
schuss von insgesamt 400 T€ eingestellt. Wie letztes Jahr stellt der Neubau des Kindergar-
ten Kandel bzw. St. Anna in Bad Rappenau mit 2,0 Mio. € die größte Baumaßnahme dar. 
Die vom Gemeinderat genehmigten Gesamtkosten belaufen sich auf 3,5 Mio. €. Für die Aus-
stattung des Kindergartens werden zusätzlich 250 T€ bereitgestellt. Zu dieser Kostenerhö-
hung werden Sie im Januar noch eine Vorlage vom Hochbauamt bekommen.  
 
Grunderwerb: hierfür stehen wie gesagt 2,7 Mio. € bereit.  
 
Bau- und Gewerbegebietserschließungen: knapp über 1,7 Mio. € sind hier eingeplant.  
Auch 2020 wird die Stadt Bad Rappenau wieder in die Erschließung von Wohnbaugebieten 
investieren. Das Baugebiet „Halmesäcker“ in Fürfeld wird erst 2022/2023 erschlossen 

werden. Davor muss aber eine archäologische Rettungsgrabung gemacht werden, die mit 
800 T€ in 2020 und 200 T€ in 2021 zu Buche schlägt. Die Erschließung des Baugebiets 
„Neckarblick“ in Heinsheim soll 2020/2021 erfolgen, 180 T€ stehen hierfür 2020 und 520 
T€ dann in 2021 bereit. Das Baugebiet „Kobach III“ in Grombach wird nächstes Jahr fer-
tiggestellt, hier werden noch 170 T€ benötigt. Das Baugebiet „Boppengrund“ in Bonfeld 

soll 2021/2022 erschlossen werden. Für die Planung des Gebiets werden 2020 bereits 80 T€ 
benötigt. Es ist also geplant jedes Jahr mit der Erschließung eines Wohnbaugebiets zu be-
ginnen. Im Gewerbegebiet Buchäcker wird die West-Erweiterung mit 115 T€ zu Ende ge-



bracht und mit der Nord-Erweiterung soll mit der konkreten Planung begonnen werden, hier-
für wurden 100 T€ eingeplant.  
 
Breitbandausbau: 1,45 Mio. €  
Der Gemeinderat hat bereits dieses Jahr grünes Licht zum Ausbau der Breitbandinfra-
struktur für unterversorgte Gebiete, sogenannte „weiße Flecken“ in Wollenberg und Teile 

von Obergimpern sowie für Schulen, Krankenhäuser und Gewerbegebiete gegeben. 2020 
sollen hier Zuschüsse an mögliche Netzbetreiber in Höhe von 1,45 Mio. € fließen, 2021 folgen 
dann nochmal 4,35 Mio. €. Bund und Land bezuschussen den Breitbandausbau zu 90 %.  
 
Hochwasserschutz: 850 T€  
Das zum Schutz der Ortslage Babstadt dringend benötigte Hochwasserrückhaltebecken 
„Zehn Morgen“ soll 2020/2021 endlich gebaut werden. Die Gesamtkosten hierfür betragen 
800 T€, wovon 500 T€ in 2020 anfallen. Auch das Hochwasserrückhaltebecken „Rau-
bach“ in Bad Rappenau muss für 200 T€ erweitert werden.  
 
Sanierung Bonfeld: 860 T€  
Neben den Sanierungszuschüssen an Dritte mit 150 T€ ist natürlich die Sanierung der 
Herbststraße mit 450 T€ der Schwerpunkt. Für 180 T€ ist noch die Anlegung eines öffentli-
chen Spielplatzes an der Grundschule angedacht.  
 
ELR-Programm Obergimpern: 770 T€  
770 T€ sind für die Sanierung der Gombacher Straße (K2043) und die innerörtliche Fuß-
wegeerneuerung vorgesehen.  
 
Feuerwehr: 778 T€.  
Allein für die Anschaffung neuer Feuerwehrfahrzeuge werden 410 T€ aufgewendet. Für die 

dieses Jahr angeschaffte mobile Netzersatzanlage zur Notstromversorgung muss an der 
Feuerwache Süd ein Carport für 50 T€ aufgestellt werden. 2021/2022 soll in Grombach ein 
neues Feuerwehrgerätehaus gebaut werden. Knapp 1,9 Mio. € sind in der MIP hierfür ver-
anschlagt. 2020 soll mit der Planung begonnen werden. 80 T€ sind hierfür angesetzt. Der 
Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Obergimpern soll nächstes Jahr fertiggestellt wer-

den. 175 T€ müssen noch investiert werden.  
 
Waldstadion: 633 T€  
Die Sanierung der Tartanbahn für 791 T€ wurde bereits vom Gemeinderat beschlossen. Für 
die Planung fallen 2020 insgesamt 50 T€ an. Des Weiteren soll ein Multifunktionsspielfeld 
für 185 T€ angelegt werden und für 120 T€ der Parkplatz am Waldstadion teilasphaltiert 
werden. Auch soll endlich der Rad- und Fußweg von der Siegelsbacher Straße zum 
Waldstadion für 278 T€ ausgebaut werden.  
 
Kinderspielplätze: 548 T€  

Neben der bereits erwähnten Neuanlegung eines öffentlichen Spielplatzes an der Grundschu-
le in Bonfeld für 180 T€ (der Betrag ist in der Sanierung Bonfeld enthalten) ist geplant für 400 
T€ einen Dalbenturm im Kurpark zu errichten. Weitere 148 T€ gehen in neue Spielgeräte 
und den Ausbau von Spielplätzen im ganzen Stadtgebiet.  
 
Vereine: 395 T€  
In unsere Vereine werden 2020 insgesamt 395 T€ investiert. Allein an Investitionszuschüs-
sen an Sportvereine sind 190 T€ veranschlagt. Für den Neubau der zentralen Station der 
DLRG Ortsgruppe Heinsheim sind 145 T€ zugesagt.  

 
Sonstiges: 357 T€  
Für Brandschutzmaßnahmen im Wasserschloss sind 200 T€ erforderlich. Der Badweg in 

Bad Rappenau wird für 157 T€ ausgebaut.  



 
Ausgleichsmaßnahmen: 285 T€  
Für ökologische Ausgleichsmaßnahmen werden insgesamt 285 T€ benötigt.  
 
Bauhof: 170 T€  
Für Ersatz- und Neubeschaffung des Fuhrparks und der Geräte im Bauhof stehen 170 T€ 

bereit.  
 
ÖPNV: 150 T€  
Die Investitionskosten für den Ausbau der Stadtbahn und die Elektrifizierung sind immer 

noch nicht endabgerechnet und so wurden 150 T€ hierfür wieder neu eingeplant.  
 
Und wie wird das ganze finanziert?  
 
An staatlichen Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen Dritter werden 2020 ins-
gesamt fast 3,9 Mio. € erwartet. Fast 3,0 Mio. € kommen an Beiträgen und 4,0 Mio. € aus 
Grundstücksveräußerungserlösen.  
 
In Saldo ergibt dies einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 8.161.000 €. 
Saldiert mit dem Plus aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, der 
ehemaligen Zuführung zum Vermögenshaushalt, bleibt ein Finanzierungsmittelbedarf von 

6.464.900 €.  
 
Weiter ist die jährliche Tilgung der Kredite mit 415 T€ zu finanzieren. Da wir keine Kreditauf-
nahmen eingeplant haben, beläuft sich der voraussichtliche Schuldenstand zum Jahresende 
2020 auf 3.480.264 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 161 € entspricht. Der Eigenbe-
trieb Stadtentwässerung und die KuK tilgen die von der Stadt gegebenen Darlehen mit 
782.400 €. Letztendlich ergibt dies einen Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzie-
rungstätigkeit von 367.400 €.  

 
In der Kameralistik hätten wir unseren Haushalt über eine Rücklagenentnahme finanziert. 
Diese gibt es im NKHR nicht mehr. Die fehlenden Mittel in Höhe von 6.097.500 € werden nun 
aus der Liquidität, also unserem Kassenbestand finanziert, der zum Jahresanfang 2020 auf 

ca. 12,0 Mio. € geschätzt wird.  
 
Der Blick auf die Mittelfristige Finanzplanung zeigt uns, dass wir auch in den drei folgenden 

Finanzplanungsjahren jeweils Fehlbeträge in Millionenhöhe ausweisen müssen. Der Finanz-
ausgleich belastet insbesondere das Jahr 2021 und dann bricht uns auch noch die Vergnü-
gungssteuer ein. 2021 wird deshalb mit einen Zahlungsmittelbedarf im Ergebnishaushalt ge-
rechnet, kameral ausgedrückt mit einer negative Zuführungsrate.  
 
Die Finanzierungsmittelbedarfe aus Investitionstätigkeit reduzieren sich ab 2021 merklich. 
Kredite mussten im Finanzplanungszeitraum keine eingeplant werden, dafür beträgt die vo-
raussichtliche Liquidität Ende 2023 nur noch 2,7 Mio. €. Die gesetzlich vorgeschriebene Min-
destliquidität liegt dabei knapp über 1,0 Mio. €.  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
 
die Entwicklung der Ausgaben steigt wie in den Vorjahren weiter an. Bei einem steuerstarken 
Jahr wie 2018 ist das noch zu verkraften. Wenn aber die Entwicklung der Steuereinnahmen 
stagniert oder die Einnahmen zurückgehen, haben wir echte Probleme. Ein Blick auf 2021 
lässt uns das ja erahnen. Geht es den Unternehmen schlechter, bekommen auch wir das in 
Folge zu spüren. Es sinken nicht nur die Gewerbesteuereinnahmen, auch der Anteil an der 
Einkommenssteuer geht zurück, wenn es weniger Beschäftigte gibt. Von unseren Ausgabe-
verpflichtungen werden wir in finanziell schlechten Zeiten jedoch nicht befreit. Wir haben mitt-



lerweile ein hohes kommunales Leistungsniveau und –spektrum, das zur Selbstverständlich-
keit geworden ist. Wir übersehen aber, dass allein die kommunalen Pflichtaufgaben und die 
Bewältigung gesetzlicher Neuerungen (z. B. DSGVO, § 2b UStG, Gefährdungsbeurteilung 
Arbeitsplatz, Brandschutz) die kommunalen Ressourcen fast vollständig binden. Wir müssen 
künftig auch mehr die Folgekosten von Investitionen in den Fokus rücken. Deshalb sollten 
folgende Fragen im Vordergrund stehen: Welche Prioritäten müssen wir setzen? Und welche 
Ausgaben können wir uns auch zukünftig dauerhaft leisten?  
 
Aber wir bringen heute nicht nur den städtischen Haushalt ein. Auch der Wirtschaftsplan 
2020 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Bad Rappenau liegt Ihnen vor.  

 
Im Zuge der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) musste auch der 
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs neu gegliedert werden. Das Eigenbetriebsrecht soll künftig 
an die Vorgaben des NKHR angepasst werden. Die entsprechenden Gesetzesänderungen 
liegen aber noch nicht vor. Deshalb wird der Wirtschaftsplan noch nach den alten Vorgaben 
angedruckt.  
 
Das Volumen des Erfolgsplans beträgt knapp 6,6 Mio. €. Das Volumen im Vermögensplan 
liegt bei knapp über 5,6 Mio. €.  
 
Der Erfolgsplan steigt um gut 20 % und das obwohl dieser 2019 schon auf sehr hohem Ni-
veau war. Neben dem üblichen jährlichen Aufwand sind in 2020 im Erfolgsplan Sanierungen 
auf der Kläranlage Bonfeld von 1,01 Mio. €, die Durchführung der Eigenkontrollverordnung für 
den Teilort Bonfeld für 320 T€ und für die Fortschreibung des Allgemeinen Kanalisationsplans 
(AKP) und der wasserrechtlichen Erlaubnisse für unsere Kläranlagen und die Regenrückhal-
tebecken für 302 T€ eingeplant.  
 
Das Betriebsergebnis ist durch die Auflösung der gebührenrechtlichen Rückstellungen in Hö-
he von 1,55 Mio. € ausgeglichen. Damit sind plangemäß Ende 2020 keine Rückstellungen 
mehr vorhanden, so dass 2021 die Abwassergebühren neu kalkuliert bzw. erhöht werden 
müssen.  
 
Kommen wir zu den Investitionen des Eigenbetriebs:  
 
Für den Erwerb von Grundstücken und beweglichem Vermögen werden 90 T€ benötigt. Ins-
gesamt wurden 1,95 Mio. € für Sanierungen und Aufdimensionierungen eingeplant, wovon 
1,22 Mio. € auf den Kanalbereich fallen und 730 T€ auf den Klärbereich. Für Neuerschließun-
gen sind insgesamt 870 T€ und für Erweiterungen insbesondere den Bypass Bonfelder Stra-
ße / Schlossstraße in Fürfeld und die neu geplanten Regenrückhaltebecken in Obergimpern 
und Zimmerhof 730 T€ veranschlagt.  
 
Die Investitionen sollen wie folgt finanziert werden:  
 
An Abwasserbeiträge wurden 89 T€ und Zuschüssen 203 T€ eingeplant. Aufgrund der hohen 
Investitionstätigkeit ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.323.900 € erforderlich. Zum Ver-
gleich: Im Wirtschaftsplan 2019 war eine Kreditaufnahme in Höhe von über 5,5 Mio. € aus-
gewiesen. Auch 2019 konnten nicht alle Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen wie 
geplant umgesetzt werden. Zum einen weil insbesondere bei Erschließungen noch das erfor-
derliche Planrecht geschaffen werden muss, zum anderen weil es aufgrund der Baukonjunk-
tur immer schwieriger wird Aufträge bei den Ingenieurbüros und Baufirmen unterzubringen. 
Aus diesem Grund mussten teilweise Ausschreibungen aufgehoben werden.  
 
Zum Schluss möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wünsche uns 
eine gute und konstruktive Beratung und natürlich schöne Weihnachtstage sowie ein erfülltes 
und gesundes neues Jahr.“ 



 
Eine Aussprache hierüber findet nicht statt. Daraufhin ergeht folgender 
 
Beschluss: 
 
Kenntnisnahme. 
 
Einstimmig. 
 
 

 
  Verteiler: 

10.1.1 E 
10.2.1 E  

 
 5.)  Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften  

hier: Anpassung von Begrifflichkeiten auf das Neue Kommunale Haushalts- und 
Rechnungswesen (NKHR) 

 
Zu diesem TOP ging den Mitgliedern des Gemeinderates die Vorlage Nr. 145/2019 zu. Be-
züglich des Sachverhalts wird auf diese Vorlage verwiesen, die Bestandteil des Protokolls ist.  
 
Der Vorsitzende schildert kurz den Sachverhalt anhand der Vorlage und verweist auf die aus-
führliche Vorberatung in der Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschuss am 12.12.2019. 
Da die Stadt Bad Rappenau zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushalts- und 
Rechnungswesen (NKHR) umstellt, muss die Hauptsatzung den „neuen Gegebenheiten“ an-
gepasst werden. Es handelt sich insoweit um reine redaktionelle Anpassungen.  
 
Eine Aussprache hierüber findet nicht statt. Daraufhin ergeht folgender 
  
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur 2. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Bad 
Rappenau wie folgt:  
 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der 

Fassung vom 24. Juli 2000, Gesetzblatt Seite 581, berichtigt Seite 698, zuletzt ge-

ändert durch Gesetz vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 186) hat der Gemeinderat in 
seiner Sitzung vom 19.12.2019 folgende  
 

Satzung 

über die 2. Änderung der Hauptsatzung 

der Stadt Bad Rappenau vom 23.11.2017 
beschlossen: 

 
 

§ 1 
Änderung der Hauptsatzung  

 
 

1. § 6 Abs. 3 Ziff. 3.2 erhält folgende Fassung: 
Die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen des Ergebnishaus-
halts sowie über- und außerplanmäßige Auszahlungen des Finanzhaushalts von mehr 



als 20.000,-- €, aber nicht mehr als 70.000,--€ im Einzelfall.  
 

2. § 13 Abs. 2 Ziff. 2.2 erhält folgende Fassung:  
Die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen des Ergebnishaus-
halts, über- und außerplanmäßige Auszahlungen des Finanzhaushalts und zur Ver-
wendung von Deckungsreserven bis zu 20.000,-- € im Einzelfall.  
 

 
 

§ 2  
Inkrafttreten  

 

Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt Bad Rappenau geltend 
gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
Einstimmig. 
 
 
 

 
  Verteiler: 

20.1.1 K 
40.3.1 E 
50.1.1 K 
 

 
 6.)  Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Ortskern Bonfeld'' 

1. Erweiterung des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes 
2. Umnutzung und Umbau des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses 

 
Zu diesem TOP ging den Mitgliedern des Gemeinderates die Vorlage Nr. 150/2019 zu. Be-
züglich des Sachverhalts wird auf diese Vorlage verwiesen, die Bestandteil des Protokolls ist.  
 
Der Vorsitzende schildert den Sachverhalt anhand der Vorlage und verweist auf die ausführli-
che Vorberatung dieses Tagesordnungspunktes in der Sitzung des Technischen Ausschus-
ses am 16.12.2019. Er fasst zusammen, dass das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet in 
Bonfeld um das Grundstück Flst. Nr. 4618 erweitert werden soll, damit die Neuanlage des 
Spielplatzes über die Ortskernsanierung abgerechnet werden kann. Bisher war geplant, im 
Rahmen der Ortskernsanierung den bestehenden Spielplatz neben dem Ev. Kindergarten 
Biberacher Straße zu erneuern. Wegen der Ausweisung neuer Baugebiete in Bonfeld ist aber 
damit zu rechnen, dass der Zuzug junger Familien nach Bonfeld und damit die Nachfrage 
nach Betreuungsplätzen steigt, so dass die Fläche des Spielplatzes für eine eventuelle Erwei-
terung des Kindergartens benötigt wird. Des Weiteren sind eine Umnutzung und ein Umbau 
des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses zur Verwaltungsstelle und zum Bauhof vorgesehen.  
 
In der folgenden Diskussion wird angesprochen:  
 



- Der Spielplatz an der Grundschule wird ein öffentlicher Spielplatz mit Spielgeräten für 
alle Altersgruppen.  

- Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, ob der bisherige Spielplatz umgenutzt werden 
kann und eventuell ein Bolzplatz an dieser Stelle denkbar wäre. 

- Die Verwaltung wird gebeten, eine Entwurfsplanung des neuen Spielplatzes zeitnah 
dem Gremium vorzustellen.  

 
Der Vorsitzende teilt aufgrund der Wortmeldungen mit, dass der bisherige Spielplatz aufge-
geben wird. Die künftige Nutzung kann gerne zu einem späteren Zeitpunkt im Gremium dis-
kutiert werden.  
 
Hochbauamtsleiter Speer sichert eine Planung des Spielplatzes an der Grundschule bis zum 
Frühjahr 2020 zu.  
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, ergeht folgender  
  
 
Beschluss: 
 
1. Der Gemeinderat beschließt das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet um das Grund-

stück Flst.Nr. 4618 zu erweitern. 
2. Der Gemeinderat beschließt die Umnutzung und den Umbau des ehemaligen Feuer-

wehrgerätehauses zur Verwaltungsstelle und zum Bauhof 
 
Einstimmig. 
 
 
 
 

 
 
Gelesen, genehmigt und unterschrieben: 
 
 
Der Vorsitzende:   Schriftführer/in:   Protokollpersonen: 
 
 
 
 
 
Verfügung: 
 

1. Die am Rand bezeichneten Stellen erhalten Auszüge aus dem Protokoll 

2. Ablichtung des Protokolls für den Oberbürgermeister 

3. An die Stelle 0 mit der Bitte, die erforderlichen Unterschriften einzuholen 

4. Anschließend zu den Akten bei Stelle 0 

 

 

 

Frei 
Oberbürgermeister 


	Name
	Anwesenheit
	Entschuldigt
	BM_TEXT3
	Text
	Vorlage
	Tagesordnung
	Abstimmungsergebnis
	Nummer
	Betreff
	Wortprotokoll
	Beschluß
	AbstimmungK
	Zu
	BM_TEXT4

